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Anlage: Schreiben des CCBE  

 

 

Sehr geehrte Frau Jour Schröder,  

 

die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und viele unserer europäischen Kollegen verfolgen derzeit 

die Entwicklungen um den Entwurf der AMLA eines technischen Regulierungsstandards (RTS) gem. 

Art. 28 I der Geldwäscheverordnung (EU) 1624/2024 zu Informationen, die für die Erfüllung von 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden notwendig sind, mit großer Besorgnis. Ich wende mich nun als 

Schatzmeisterin der Bundesrechtsanwaltskammer und für Geldwäsche zuständiges Mitglied des 

Präsidiums an Sie und übersende Ihnen ein Schreiben des CCBE-Präsidenten, welches dieser in der 

vergangenen Woche an die AMLA gerichtet hat. 

 

Unseren Bedenken begegnet insbesondere Artikel 22 des RTS. Sollte diese Vorschrift so, wie von der 

AMLA vorgeschlagen, Gesetz werden, hätte sie massive Auswirkungen auf Anwältinnen und Anwälte 

in ganz Europa, weil diese dann nicht mehr mit Sammelanderkonten arbeiten könnten. Auf diese Konten 

fänden vereinfachte Sorgfaltspflichten keine Anwendung mehr, was, wie bereits in Deutschland der Fall, 

zu deren Kündigung führen würde. Der mit Einzelanderkonten verbundene Verwaltungsaufwand könnte 

insbesondere von kleinen und mittleren Kanzleien nicht bewältigt werden. Zudem länge ein massiver 

Eingriff in die anwaltliche Unabhängigkeit vor. Diesen Punkt haben die BRAK und zahlreiche andere 

Anwaltsorganisationen sowie der CCBE bereits innerhalb der Konsultationsfrist in unseren eigenen 

Stellungnahmen adressiert. 
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Ferner erarbeitet die BRAK derzeit ein eigenes elektronisches System zur Überwachung anwaltlicher 

Sammelanderkonten. Damit wäre einerseits die anwaltliche Verschwiegenheit gewahrt und 

andererseits eine wirksame Aufsicht sichergestellt. Der RTS-Entwurf in seiner derzeitigen Gestalt würde 

dies unmöglich machen. Das Präsidentenschreiben des CCBE schlägt vor diesem Hintergrund einen 

alternativen Wortlaut vor. 

 

Die BRAK würde es begrüßen, mit Ihnen dazu in einen Austausch zu treten, insbesondere auch, da das 

letzte Wort über den RTS dann wieder in Ihrem Haus liegen wird. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen 

an uns zu wenden, für ein Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Rechtsanwältin Leonora Holling 

Schatzmeisterin Bundesrechtsanwaltskammer 


